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Vei dcr Redakzion kann auf daö Schulblatt jederzeit abonnirt werden. Hehlende
Nummern werden nachgeliefert. — Der I. Jahrgang ist zu haben à 2 Frankc«,

Die Willkürlichkeir im bermschen Schulwesen,

ES ist leider eine trâUrige Thatsache, daß das Ibernische Schul«
Wesen als solches fast in allen seinen Zweigen und Richtungen recht

arg daniederliegt > und daß eine gründliche Hebung desselben mit
Schwierigkeiten zu kämpfen hat, zu deren Ueberwindung es wie klare
Einsicht, so aaNz besonders eines auUrHewöhnlichen Gradés von
Much und fester Willenskraft bedarf, und zwar UM so mehr dieß,
weil die Aufgabe Unter höchst Mißlichen Und allseits gedruktên
Zeitverhältnissen gelöst werden must..

Os leuchtet ein, daß unter solchen Ümstanden das Zièl wènti
eS überhaupt erreicht werden will — nur durch Zusammènwir-
kung aller vorhandenen Kräfte erreicht werdîn kann, und
daß in der That alle Faktoren in Fluß kommen müssen zur Erringung

dès Nöthigen Fazits — in Materieller sowol als in geisiiger
Hinsicht» Ob nun aber daS „Zusummenwirken der Kräfte'' sin f r e i -
williges oder ein gebotenes sein könne und solle: dieses
ju erörtern bildet nach unserm Dafürhalten den Kardinalpünkt in
Sachen» denn vom Entscheide desselben wird es abhangen, ob man
iö bei der bisherigen Schulgesezgebung belassen könne» oder ob ein
Neubau mit sichern gesezlichen Vorschriften vorzunehmen sei-

Zm bisherigen bernischen Schulleven waltete die Freiwilligkeit
oder besser gesägt die Willkür vor. Wollte eine Gemeinde ihr
Schulwesen aus einen grünen Zweig bringen, so lag es an ihr;
wollte sie aber die Sache Zehn lassen, so hatte sie auch hiezu vollen
Spielraum. Ganz auf gleichem Fuße stehen die Schulkommissarien
als Mittelbehörden zwischen den Gemeinden und der ErzithungSdi-



rekzion ; entwikelt einer derselben eine bestimmtausgesprochene schut-
freundtiche Thätigkeit, so steht dies) bei ihm; ist er dagegen ein Mann
der Bequemlichkeit und deS Belassens beim lieben Allen/ so gehts
wie eS kann und mag im gewohnheitsmäßigen Schlendrian. ES
besteh! über die spezielle Thätigkeit eineS Schulkommissärs eben so wenig

eine sichere Kontrole, als über diejenige einer Orksschulbehörde. Er
besucht die Schulen seines Kreises wann u. wie oft er will oder nicht will,
fülkt lechigcrdingen auf Schluß des Jahres seiue Tabellenformulare
aus, und Übermacht sie der ErzichungSdirekzion als geistlose Fragmente

einer unfruchtbaren Schulstatist'ik. DaS Gest; selbst ist ganz
Som selben Geiste durchdrungen und sieht einein Ncflime von
Behandlungen über das Schulwesen weit ähnlicher, als einer' in sich

sichern gcsezgeberischen Arbeit. Da steht häufig: „Er sucht zu thun"
— „er strebt zu erfüllen" — „er macht es sich zur Pflichl" u. dgl: ;
während ein Gese; als solches stets den Charakter einer büudigcn
Borschrift tragen soll. — Was kann die oberste Erzichungsbcbörde
machen bei dieser durch alle Stufen des Schulweseus hindurch herrschenden

gesczlich sankzionirten Willknrlichkcit? ^ie hat keiu anderes Mittel
zur Verfügung, als das „Kreisschreiben", resp. das der Rathschläge,
der Mahnung,' der Vorstellung, dcr Weisung ?c., lezrere wiederum in vielen

Fällen ohne alle Aussicht aufNachachtungsverschaffung. Wenn der
ErziehungSdirektor alle diese Mittel erschöpft hat, Und die Gcmeinde
nicht kann, oder nicht will; waS soll cr? Es bleibt ihm nichts übrig
als — vornen anzusaugen, oder aber moralisch geschlagen daS Feld
zu^räumen und den Schlendrian in seinem faulen „Rechte" zu
belassen.

Wohin führte nun aber dieses willkührliche Wesen in einer Sache,
die im gleichen Gcfcze mit einer gar schönen Frase „zur wichtigsten
Angelegenheit des Vaterlandes" erklärt ist? Dahin zunächst: Daß
im Bildungszustande deö Bernervolkes so wie folgerichtig auch in
dessen Materiellen Wohlfahrtsverhältnissen die weitgehendsten
Differenzen vorhanden sind; daß ganze Landesgcgenden sich vorfinden, tic
nicht eine einzige höhere Schulklasse besizen, während andere sich

Mittelschulen, die oft unter sich in auffallender Nähe etablirt sind, zu
erfreuen haben; warum? eben weil es vom Willen dcr Gegenden
und Gemeinden abhängt, welche ins Leben zu rufeu, oder aber es

bleiben zu lassen. Wo die Privaten oder Gemeinden Etwas thun,
da thut der Staat auch und wo Privaten oder Gemeinden nichts
thun, da geschieht auch von Staats wegen nichts. — Dahin führte
es: daß in einigen Gemeinden daS Schulwesen ein wirklich musterhaftes

und blühendes geheißen werden kann, während in andern es

höchst mittelmäßig bestellt ist und noch in andern unter aller Kritik
schlecht steht; und Leztere sind gerade diejenigen, wo schon deßhalb

gute Schulen nicht fehlen sollten, weil die Bevölkerung großenthcilö
zu der ärmern zählt unv bezüglich ihrer Eristenz auf die Anwendung
erworbener Kenntnisse beschränkt ist. Daher schreibt sich die traurige

Thatsache, baß ganze Gemeinden verarmen, weil ihre Jugend
nichts gelernt hat und daher auch zu nichts taugt als zur Rekruti-

rung des Bettler- und Vagantenvolkes; daher kommt es, daß an



einigen Orten der erfreulichste Schulbesuch statt findet, während an--
derwarts Hunderte von schulpflichtigen Kinoern auf den Straßen umher

zotteln und ihr Jugendleben statt mit Tugenden zu schmüken mit
Lastern brandmarken. Solches kann natürlich dem Lande nickt Segen

bringen, sondern Fluch und tiefgreifendste Verderbnis?.
Dahin führt die Willtürlichkeit in ^chülsachen, daß „Kreisschreiben"
der ErzichungSdirekzion am einen Orte bereits den segensreichsten
Nuzcn bringen, während am andern Orte sie kaum noch an Asreffe
gelangt sind Dahin dcnn auch, daß sehr vicie öffentlich angc-
stelltcLebrer so miserabel bclöhnt sind, daß sie buchstäblich den bft-
ierstcn Mangel leiden und die Verbrecher im Zuchthause bcsscr
genährt sind, als sie — ein Umstand, der an und für sich schon 'so
eutsczlich abnorm und schmachvoll ist, daß jeder ehrenhafte Berucr
sich dcsscn in dic tiefste Seclc schämen mnß.

Schul -.El)rouià

Bern. Wir entnehmen dcm, auffallcndcrwcisc an einigen Orten
erst jczt an seine Bestimmung gelangten Kreic-schreiben des Erzic-
hungsdircktorö, <l. tl. 27. Nov. v. I., folgende gewichtige Stellen:
„Der Unlerzeichncte ist wcit davon entfernt', zu verkennen wie gc-
wiiienhaft und crfolgrcich gar viele solche Behörden ihrer Pflicht
nachkommen/ und diesen "spricht er hiemit seinen Dank ans. Leider aber
ist auch die Zahl solcher Gemeindräthe und ^chulkommissionen- nichts
gering, welche troz der dringendsten Mahnungen ihreVerpflichtungcn
gcgen die Schuljugend auf eine höchst bedauerliche Wcise vernachlässigen.

„T^vZ der dringendsten Mahnungen", sage- ich nnd
verstehe darunter nicht etwa 'bloß die Aussordcrungcn von ^cite der
Behörden, sondern noch vielmehr diejenigen Mahnungen, welche in den
Zeitumständen, in der überhandnehmenden Armen- und Bagantennoth
liegen. Ob diese Uebcl in Zukunft wachsen oder abnehmen

werden, dicß hängt nach der Ueberzeugung dcS Un-
terzeichueten zum großen Theile davon ab, wie die
Gemeinden ihre Pflichten gcgen die Schulen erfüllen. Indem

der Unterzeichnete hiemit den Gcmeindräthcn und Schulkom-
missioncn ihre Pflicht gcgen die Schuljugend aufs dringendste, zur
Bcherzigung ancmpfiehlt, erinnert er bei diesem Anlaß zugseich.daran,
wie nicht minder auch die Pflichten der Gemeinden gegen die Zébrer
so häufig vernachläßigt werden. Die gegenwärtige LebcnSmittellheu-
rung macht es vielen derselben unmöglich, mit der ohncdieß so geringen

Besoldung auszukommen, Möchte daher doch jede'Ge-
mcinde — in ihrem eigenen wahren Interesse — ihre
Lehrer so stellen, daß sie nicht durch Nahrungssorgc n
in ihrer Wirksamkeit gehindert werden, und ihnen, wenn
nicht sofort durch bleibende Bcsoldungocrhöhungen, so doch wenigstens


	Die Willkürlichkeit im bernischen Schulwesen

